
 

An das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Jugend und Kultur 
Landesprüfungsamt für die Lehrämter an Schulen 
Postfach 32 20 
55022 Mainz 
 
 
 
Betr.: Landesverordnung über die staatlichen Prüfungen für Übersetzerinnen und Übersetzer und für 

Dolmetscherinnen und Dolmetscher (nachfolgend abgekürzt: LVO) vom 24.11.1998 (GVBl. S. 411) 
in der geltenden Fassung; 

 hier: Meldung (Bitte mit Schreibmaschine oder Druckbuchstaben ausfüllen.) 
 
 
 

Name:  Vorname:  

geborene/r:  Geburtsdatum:  

Geburtsort:  Land:  

Postanschrift in Deutschland: 

Straße:  Postleitzahl und Ort:  

Bundesland:  Telefon (mit Vorwahl):  
 
 
Art der Prüfung: 
(Bitte nur  e i n e   Prüfung ankreuzen. Zur Dolmetscherprüfung kann gemäß § 5 Abs. 2 LVO nur zugelassen werden, wer die Übersetzerprüfung 
in derselben Sprache bestanden hat.) 

� Übersetzer/in  � Dolmetscher/in 
 
 

A-Sprache: 
(i.d.R. Muttersprache)  B-Sprache: 

(i.d.R. Fremdsprache)  

(Eine dieser Sprachen muss Deutsch sein.) 
 
 
Fachgebiet: (Bitte nur  e i n   Fachgebiet ankreuzen.) 

� Geisteswissenschaften � Naturwissenschaften � Rechtswesen 

� Sozialwissenschaften � Technik � Wirtschaft 
 
 
 
  

(Datum und Unterschrift) 
 
Folgende Unterlagen sind beigefügt: (Bitte Entsprechendes ankreuzen.) 

� Ausführlicher Lebenslauf - nicht tabellarisch - 

� Lichtbild neueren Datums (Bitte den Namen auf der Rückseite eintragen!) 

� Abschlusszeugnis der besuchten Schule oder Universität in amtlich beglaubigter Kopie 
(bei ausländischen Abschlüssen: beglaubigte deutsche Übersetzung) 

� Nachweis der Vorbereitung gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 LVO 

� Erklärung gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 LVO (Formblatt) 

� Kopie des Zeugnisses der staatlichen Prüfung für Übersetzerinnen und Übersetzer 


